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Umwelt

Fortschrntte in der
Larmbekampfung

Von Dr. Otto Schenker-Spriingli, Kiisnacht

In der Schweiz kennen wir eine orga-
nisierte, beziehungsweise planmaéssig
entwickelte Ladrmbekdampfung seit
etwas iiber 20 Jahren. Sie setzte ein
mit der Griindung der Schweizeri-
schen Liga gegen den Larm im Jahre
1956 und hat heute in wissenschaft-
licher, aber auch in technisch-prakti-
scher Hinsicht ein beachtliches
Niveau erreicht.

Einen sichtbaren Hohepunkt fand der
oft nicht leichte Kampf gegen den
Ubermassigen Larm in dem durch das
Volk 1971 mit Gberwaltigendem Mehr
angenommenen neuen Verfassungsar-
tikel, 24sertes wo nun die Larmbe-
kdmpfung deutlich verankert ist:
«...Er (gemeint ist der Bund) be-
kéampft insbesondere die Luftverunrei-
nigung und den Larm.»

Ein entsprechendes Bundesgesetz
Uber den Umweltschutz ist zurzeit im
Vernehmlassungsverfahren.

Schoén und recht, wird der Leser den-
ken, aber was ist denn in diesen 20 Jah-
ren eigentlich erreicht worden? Sind
echte Fortschritte erzielt worden?
Diese berechtigten Fragen sollen im
nachfolgenden anhand der wichtigsten
Fachgebiete der Larmbekampfung in
gedrangter Form beantwortet werden.

1. Grundlagenforschung

Ohne diese wére eine systematische
Larmbekampfung nicht  denkbar.
Sowohl die medizinische und die aku-
stische, aber auch die technische
Larmforschung haben sich ausseror-
dentlich entwickelt.

2. Strassenverkehrslarm

Unter dem Larm der Motorfahrzeuge
leiden erwiesenermassen arn meisten
Menschen. Diesem Larm kann man
letztlich nur durch die Bekdmpfung an
der Quelle oder, mit andern Worten,
durch die Entwicklung ruhigerer Moto-
ren beikommen. Das wiederum setzt
strengere Ldrmgrenzwerte fur die ein-
zelnen Kategorien von Motorfahrzeu-
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gen voraus; denn nur so werden die
Hersteller gezwungen, leisere Fahr-
zeuge auf den Markt zu bringen. Die
Grenzwerte sind in unserem Land be-
reits gesenkt worden und werden in
Zukunft noch tiefer angesetzt werden
mussen. Dennoch ist der Motorfahr-
zeugldrm immer noch viel zu laut, be-
sonders fir die Anwohner von Natio-
nalstrassen. Das fuhrte in den letzten
Jahren zu folgenden zwei Massnah-
men:

— Erstens begannen die zustadndigen
Instanzen (endlich!) mit einer sorg-
féltigeren Planung und Ausflihrung
der Autobahnen hinsichtlich der zu
erwartenden Larmimmissionen, zum
Beispiel durch Anderung der ur-
springlich geplanten Linienfihrung,
Tieflagen, Errichtung von Wallen,
Tunnelvarianten usw.

— Zweitens wurden an besonders neu-
ralgischen Stellen Ldrmschutzwénde
erstellt, wobei zu bemerken ist, dass
diese Wande wohl einerseits vor
Uberméssigern Larm zu schutzen
vermodgen, anderseits aber oft un-
schon wirken und den Anwohnern
die Sicht behindern, ganz abgesehen
von den enormen Kosten.

3. Fluglarm
Vom Fluglarm werden vor allem die An-
wohner von Flughéafen betroffen. Auch
beim Fluglarm liegt das Primat bei der
Léarmbekdmpfung an der Quelle, das
heisst der Inbetriebnahme von Flug-
zeugen mit larmarmen Triebwerken.
Doch bis einmal nur noch leise Maschi-
nen herumfliegen, wird es noch Jahr-
zehnte dauern. Um so mehr mussten
zum Schutz der betroffenen Bevolke-
rung andere Massnahmen ergriffen
werden. Summarisch seien sie hier —
wie sie beim Flughafen Zurich realisiert
wurden — aufgezéhlt:
3.1 Ldrmzonenplanung
3.2 Betriebliche und operationelle
Massnahmen

Dr. Otto Schenker ist seit 1956 Ge-
schaftsfiihrer der Schweizerischen
Liga gegen den L&arm, seit 1959
auch Generalsekretar der Associa-
tion internationale contre le bruit.
Der Autor studierte an den Universi-
taten Bern und Zirich Jurisprudenz
und ist Mitglied verschiedener eid-
gendossischer und kantonaler Kom-
missionen.

Unter den betrieblichen Massnahmen

versteht man:

® das Pistenbenitzungskonzept (die
zeitliche Benltzungsbeschrankung
einzelner Pisten, die Prioritat der
Pistenbenlitzung)

® die Festlegung der An- und Abflug-
wege lber schwach besiedelte Ge-
biete

® die Triebwerkstandlaufe nur unter
Verwendung von Schalldampferan-
lagen durchzufihren

® die Larmbeschrankung (Larmlimi-
ten)

@ die Nachtflugsperrordnung

® die dauernde Uberwachung durch
Mikrophonmessstellen

Bei den operationellen Massnahmen,
die es zu reglementieren galt, sind ins-
besondere zu erwéhnen:

@® der rollende Startvorgang im Ge-
gensatz zum Start aus dem Still-
stand

® die Reduktion der Triebwerklei-
stung nach dem Start

® den Endanflug zur Landung auf
dem grosstmoglichen Gleitwinkel
durchzufiihren, wobei Widerstande
wie Fahrwerk und Landeklappen zur
Verminderung der Triebwerklei-
stung erst im Bereich des Outer
Markers in Landeposition gebracht
werden

® Platzrunden auf der grosstmoég-
lichen Héhe zu fliegen

Die aufgezdhlten Massnahmen sind
Bestandteil der heute glltigen Be-
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triebsvorschriften (iber die Bekamp-
fung des Larms in der Umgebung des
Flughafens Ziirich. Sie sind im vergan-
genen Jahrzehnt mehrmals den Anfor-
derungen des Umweltschutzes ange-
Passt worden, letztmals mit Wirkung ab
1. April 1976.

Erwahnt sei noch, dass die Abteilung
«Larmbekampfung» des kantonalziir-
Cherischen Amtes fiir Luftverkehr im
Flughafen Ziirich nach dem letzten
Stand der Technik ausgeriistet ist und

nicht weniger als 13 Funktiondre um-
fasst.

4. Bauldrm

Dieser an sich zeitlich beschrinkte
L&m kann sehr heftig und unange-
nehm sein. Man denke etwa an das
Rammen von Eisenbohlen oder an den
Presslufthammer. Aber gerade auf die-
Sem Gebiet hat man die grossten Er-
folge erzielt. Statt dem Rammen kennt
man heute fiir die Erstellung von Bau-
gruben und die Sicherung ihrer Wande
Neue Methoden, deren Larm unter dem
des Strassenldrms liegt. Presslufthdm-
Mer lassen sich einkapseln, so dass der
!~‘c'1rm bedeutend geringer ist, oder an
ihrer Stelle werden Elektrohammer ein-
gesetzt (220 V). Es wird zwar immer be-
hauptet, die Elektrohammer wiirden
Weniger leisten als die pressluftbetrie-
benen Hammer; das stimmt aber erwie-
Senermassen nicht. Was die anderen
Baumaschinen, wie Bagger, Trax oder
Betonmischer, anbelangt, sind heute
durchwegs larmarme Modelle erhélt-
lich. Damit solche auch eingesetzt wer-
den, bestehen in verschiedenen Kanto-
Nen gesetzliche Vorschriften (Baularm-
Verordnungen). Sobald einmal das Um-
Weltschutzgesetz verwirklicht ist, wer-
den derartige Vorschriften in der gan-
Zen Schweiz einheitlich sein.

S. Ubriger Gewerbe- und

Industrielirm

Die vom Larm Betroffenen sind hier
entweder die Arbeitnehmer (intern)
Oder die Anwohner (extern). Es liegt im
Interesse des Arbeitgebers, dass die
Arbeitnehmer nicht  iiberméssigem
Larm ausgesetzt sind. Erleiden diese
dennoch Gehérschaden, so sind sie
Nach der bundesrechtlichen Verord-
Nung (iber Berufskrankheiten vom
27. August 1963 den Ubrigen Berufs-
Krankheiten gleichgestellt. Die Suva als
Trégerin der obligatorischen Versiche-
fung will es aber gar nicht so weit kom-
Men lassen. Durch gezielte Aktionen,
Stwa mit Merkblattern, weist sie
dauernd auf die Gefahren von Hérscha-
den, die irreparabel sind, hin und fuhrt
Zudem mit den sogenannten Audiomo-
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Beispiel fiir Lirmbekdmpfung: Ldrmschutzwénde an der N6 in Bern

bilen (motorisierte Untersuchungssta-
tionen) Reihenuntersuchungen bei Be-
trieben durch.

Fur Klagen von Anwohnern sind die
kantonalen Fabrikinspektorate zustan-
dig.

6. Schallschutz im Hochbau

Hier hat der SIA durch seine Schall-
schutznorm 181 Pionierarbeit geleistet.
Und trotzdem wird immer noch zu
«ringhorig» gebaut. Was kimmert
doch viele Bauherren und Baufach-
leute diese Norm; in den meisten Féllen
mussen sie ja spater selbst nicht in den
von ihnen mangelhaft isolierten Woh-
nungen leben.

7. Alltagslarm

Es gébe noch viel zu sagen uber alle
Ubrigen Larmquellen. Man denke etwa
an Rasenméher, HeubellUftungsanla-
gen oder an Motorboote. Fast uberall
sind heute aber larmarme Fabrikate er-
haltlich. Es gibt beispielsweise benzin-
betriebene Rasenmaher, die nicht lau-
ter sind als 65 dB (A), ein Larm, der
etwa einem Velosolex entspricht.

(ky)

Neuerdings gibt es sogar einen elek-
trisch betriebenen Rasenmaher, der
mit 50 dB (A) (!) als aussergewdhnlich
leise zu bezeichnen ist.

Die ganze an sich erfreuliche Entwick-
lung in Richtung larmarmer Maschinen
und Apparate ist nicht zuletzt geférdert
worden durch das Gitezeichen der
Schweizerischen Liga gegen den Larm.
Dieses Zeichen wird nur fur Erzeug-
nisse verliehen, die gepriftermassen
den Anforderungen der Liga entspre-
chen.

Abschliessend sei noch auf jene Ver-
waltungsstellen verwiesen, die sich seit
Jahren von Amtes wegen mit der Larm-
bekampfung befassen. Es sind dies vor
allem das Eidgendssische Amt fur Um-
weltschutz, das Eidgendssische Luft-
amt, das Arbeitsamt, die kantonalen
Fabrikinspektorate sowie auf Gemein-
deebene die Larmbekampfungsstellen
stadtischer Polizeiamter. Auch das sind
wichtige Fortschritte auf dem Gebiete
der Larmbekampfung; denn ohne eine
gewisse Aufsicht und Kontrolle amt-
licher Organe geht es nicht.

17



	Forschritte in der Lärmbekämpfung

